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Gemeinde Friedeburg  
Die Bürgermeisterin 
 
 
 
 öffentlich 
 
 
 
Amt/Aktenzeichen/Diktatzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachtragvermerk) 

Ordnungs- und Schulabteilung 

 

 

20.02.2009 2009-025 

 
 

 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Ausschuss für Schulen sowie Kultur, Jugend, Sport und 
Soziales 
öf f entlich 

04.03.2009                   

Verwaltungsausschuss 
nicht öf f entlich 

18.03.2009                   

 
 
Betreff: 

Zuschuss für die Nachrüstung der Kläranlage beim Sportplatz (Antrag TuS Strudden) 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

 

Der TuS Strudden ist Eigentümer eines Vereinsheimes. Dieses Gebäude ist an eine 
Hauskläranlage angeschlossen. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist abgelaufen. Die untere 
Wasserbehörde hat den Verein aufgefordert, die vorhandene Kläranlage mit einer sogenannten 
Belüftungsanlage nachzurüsten. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, der Anlage ein 
Pflanzbeet nachzuschalten. 
 
Der Verein hat sich für eine Nachrüstung mit einer sogenannten Belüftungsanlage entschieden. 
Ein Pflanzbeet würde einen Teil der vorhandenen Parkplätze in Anspruch nehmen. Außerdem 
müsste das Pflanzbeet laufend gepflegt werden. 
 
Die Kosten für den Nachrüstsatz betragen nach einem vorliegenden Angebot 2.499,-- €. Der 
Verein beantragt mit Schreiben vom 08.01.2009 einen Zuschuss zu diesen Kosten. 
 
Nach den Richtlinien der Gemeinde Friedeburg über die Förderung der Turn- und Sportvereine 
usw. (Ortsrechts-Sammlung D - 03 - 1) wird für Baumaßnahmen ein Zuschuss in Höhe von 40% 
der nachgewiesenen Fremdleistungen und Materialkosten gewährt. Mit Beschluss des VA vom 
03.07.2003 wurde beschlossen, bis auf weiteres keine Zuwendungen zu zahlen. Über 
berechtigte Ausnahmen in Einzelfällen entscheidet der VA. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem VA wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 
  
 Dem TuS Strudden wird für die Nachrüstung der Kläranlage ein Zuschuss in  

Höhe von  40 % der nachgewiesenen Fremdleistungen und Materialkosten,  
höchstens 999,60 €, gewährt. 

 
 
 
 
 

S I T ZUNG SVORLAGE 
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Finanzielle Auswirkungen: 

1  2  3  

 
Gesamtkosten 
 
999,60 EUR 
 

 
Jährliche Folgekosten 
 
EUR keine 

       

 
Objektbezogene Einnahmen 
 
EUR 
 
      
 

 
Haushaltsmittel 
 

 stehen nicht zur Verfügung 
 stehen bei der Haushaltsstelle 5500.9880 mit 3.137,50 EUR zur Verfügung 

 
 
 
 
 
Emmelmann 
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